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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens 
1.1. Produktidentifikator 
Produktform : Gemisch 

Produktname : CELLULOSE THINNER (25 L) 

Produktcode : 5874 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen 

Verwendung des Stoffs/des Gemischs : Lösungsmittel 

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Keine weiteren Informationen verfügbar 

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
ProPart International B.V. 
Molenakker 3 3 
5953 TW Reuver - Nederland 
T +31 (0) 77 476 2368 
info@propart-international.com - www.propart-international.com 

1.4. Notrufnummer 
 

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung 

Deutschland Giftberatung Virchow-
Klinikum, Medizinische 
Fakultät der Humboldt - 
Universitat zu Berlin 
Abt. Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Nephrologie und 
Intensivmedizin 

Augustenberger Platz 1 
13353 Berlin 

  

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Akute Toxizität (Inhalativ: Staub, Nebel) Kategorie 4 H332   

Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315   

Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 H319   

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, 
betäubende Wirkungen 

H336   

Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16 

Schädliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schädliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt 

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere 

Augenreizung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Zusätzliche KennzeichnungZusätzlich anzugebende Einstufung(en) 

Gefahrenpiktogramme (CLP) : 

  

    

  GHS07 GHS02     

Signalwort (CLP) : Achtung 

Gefährliche Inhaltsstoffe : Xylol; n-Butylacetat; Butanon; Ethylmethylketon; Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol; 
Isopropylacetat 

Gefahrenhinweise (CLP) : H319 - Verursacht schwere Augenreizung. 
H315 - Verursacht Hautreizungen. 
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

mailto:info@propart-international.com
www.propart-international.com
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Sicherheitshinweise (CLP) : P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen. 
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder 
duschen. 
P312 - Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM, Arzt anrufen. 
P403+P235 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. 
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen 
Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 

2.3. Sonstige Gefahren 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 
3.1. Stoffe 
Nicht anwendbar 

3.2. Gemische 
 

 
 

Name Produktidentifikator % Einstufung gemäß 
Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

Xylol (CAS-Nr.) 1330-20-7 
(EG-Nr.) 215-535-7 
(EG Index-Nr.) 601-022-00-9 
(REACH-Nr) 01-2119488216-32 

50 - 100 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 
Acute Tox. 4 (Dermal), H312 
Skin Irrit. 2, H315 

n-Butylacetat (CAS-Nr.) 123-86-4 
(EG-Nr.) 204-658-1 
(EG Index-Nr.) 607-025-00-1 
(REACH-Nr) 01-2119485493-29 

10 - 25 Flam. Liq. 3, H226 
STOT SE 3, H336 

Butanon; Ethylmethylketon (CAS-Nr.) 78-93-3 
(EG-Nr.) 201-159-0 
(EG Index-Nr.) 606-002-00-3 
(REACH-Nr) 01-2119457290-43 

10 - 25 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Isopropylacetat (CAS-Nr.) 108-21-4 
(EG-Nr.) 203-561-1 
(EG Index-Nr.) 607-024-00-6 

2,5 - 10 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol (CAS-Nr.) 71-36-3 
(EG-Nr.) 200-751-6 
(EG Index-Nr.) 603-004-00-6 

1 - 2,5 Flam. Liq. 3, H226 
Acute Tox. 4 (Oral), H302 
STOT SE 3, H335 
Skin Irrit. 2, H315 
Eye Dam. 1, H318 
STOT SE 3, H336 

 
 

 
 

 

Wortlaut der H-Sätze: siehe unter Abschnitt 16 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Verunreinigte Kleidung und 

Schuhe sofort ausziehen. SYMPTOME KÖNNEN VERZÖGERT AUFTRETEN. Mindestens 
48 Stunden unter ärztlicher Beobachtung lassen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei 
unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. Bei Bewusstlosigkeit stabile 
Seitenlage anwenden und ärztlichen Rat einholen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen. Bei Hautreizung: 
Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt : Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen 
Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Verschlucken : Bei unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen. 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Symptome/Wirkungen : Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt : Reizung. 

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Gefahr ernster Augenschäden. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Symptomatisch behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
5.1. Löschmittel 
Geeignete Löschmittel : Wassersprühstrahl. Trockenlöschpulver. Schaum. Kohlendioxid. 
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Ungeeignete Löschmittel : Keinen starken Wasserstrahl benutzen. 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Gefährliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mögliche Freisetzung giftiger Rauchgase. 

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
Schutz bei der Brandbekämpfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Umgebungsluft-

unabhängiges Atemschutzgerät. Vollständige Schutzkleidung. 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 
Allgemeine Maßnahmen : Unbeteiligte fernhalten. Schutzkleidung benutzen. 

6.1.1. Nicht für Notfälle geschultes Personal 

Notfallmaßnahmen : Verunreinigten Bereich lüften. Einatmen von Stäube/Nebel vermeiden. Berührung mit den 
Augen und der Haut vermeiden. 

6.1.2. Einsatzkräfte 

Schutzausrüstung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausrüstung tätig zu werden. Weitere Angaben: 
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche 
Schutzausrüstung". 

6.2. Umweltschutzmaßnahmen 
Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 
Reinigungsverfahren : Verschüttete Flüssigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Kondensat mit inerten 

Absorptionsmittel aufnehmen (z. B. Sand, Sägemehl, Universalbindemittel, Silicagel). Für 
ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. 

Sonstige Angaben : Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zuführen. 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 
Weitere Angaben zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. Siehe Abschnitt 7. Siehe Abschnitt 8. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung : Persönliche Schutzausrüstung tragen. Für ein geeignetes Belüftungssystem sorgen. Alle 

Zündquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich. Maßnahmen gegen elektrostatische 
Entladungen treffen. 

Hygienemaßnahmen : Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken 
oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hände waschen. 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerbedingungen : Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht 

verschlossen halten. Kühl halten. 

7.3. Spezifische Endanwendungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 
8.1. Zu überwachende Parameter 
 

Xylol (1330-20-7) 

EU Lokale Bezeichnung Xylene, mixed isomers, pure 

EU IOELV TWA (mg/m³) 221 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 442 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm 

EU Bemerkungen Skin 

EU Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

 

n-Butylacetat (123-86-4) 

EU Lokale Bezeichnung n-butyl acetate 

EU Bemerkungen (Ongoing) 

EU Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 

 

Butanon; Ethylmethylketon (78-93-3) 

EU Lokale Bezeichnung Butanone 
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Butanon; Ethylmethylketon (78-93-3) 

EU IOELV TWA (mg/m³) 600 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 900 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 300 ppm 

EU Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC 

 

Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol (71-36-3) 

EU Lokale Bezeichnung n-Butyl alcohol 

EU Bemerkungen (Ongoing) 

EU Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations 
 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: 

Für eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes sorgen. Wash hands before breaks and after work. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort 
ausziehen. Bei der Handhabung Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 
  

Handschutz: 

Schutzhandschuhe 

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm 

Einweghandschuhe      
 

Augenschutz: 

Dichtschließende Schutzbrille 
 

Haut- und Körperschutz: 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen 
  

Atemschutz: 

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen. 

Gerät  Filtertyp Bedingung Norm 

Umgebungsluft-unabhängiges 
Atemschutzgerät (SCBA) 

   

 

Persönliche Schutzausrüstung - Symbol(e): 

    

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: 

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
Aggregatzustand : Flüssigkeit 

Farbe : Farblos. 

Geruch : Charakteristisch. 

Geruchsschwelle : Keine Daten verfügbar 

pH-Wert : Keine Daten verfügbar 

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit 
(Butylacetat=1) 

: Keine Daten verfügbar 

Schmelzpunkt : Nicht anwendbar 

Gefrierpunkt : Keine Daten verfügbar 

Siedepunkt : 79 - 80,5 °C 

Flammpunkt : -9 °C 

Selbstentzündungstemperatur : Keine Daten verfügbar 

Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfügbar 
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Entzündbarkeit (fest, gasförmig) : Nicht anwendbar 

Dampfdruck : 105 hPa 

Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfügbar 

Relative Dichte : Keine Daten verfügbar 

Dichte : 0,854 g/cm³ 

Löslichkeit : Keine Daten verfügbar 

Log Pow : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, kinematisch : Keine Daten verfügbar 

Viskosität, dynamisch : < 10 Pa.s 

Explosive Eigenschaften : Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, aber die Bildung von explosiven Dampf / Luft-
Gemischen ist möglich. 

Brandfördernde Eigenschaften : Keine Daten verfügbar 

Untere Explosionsgrenze (UEG) : 1,2 vol % 

Obere Explosionsgrenze (OEG) : 11,5 vol % 

9.2. Sonstige Angaben 
VOC-Gehalt : 100 % 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 
10.1. Reaktivität 
Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen. 

10.2. Chemische Stabilität 
Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen bekannt. 

10.4. Zu vermeidende Bedingungen 
Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7). 

10.5. Unverträgliche Materialien 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 
Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefährlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
Akute Toxizität (Oral) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (Dermal) : Nicht eingestuft 

Akute Toxizität (inhalativ) : Einatmen: Staub, Nebel: Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 
 

ATE (Staub, Nebel) 1,5 mg/l/4h 

 

Xylol (1330-20-7) 

LD50 oral Ratte 3523 ml/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 2000 ml/kg 

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 22,1 ml/m³ 

 

n-Butylacetat (123-86-4) 

LD50 oral Ratte 13,1 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 5000 mg/kg 

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) 21 mg/l/4h 

 

Butanon; Ethylmethylketon (78-93-3) 

LD50 oral Ratte > 2193 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen > 5000 mg/kg 

 

Isopropylacetat (108-21-4) 

LD50 oral Ratte 3000 mg/kg 

 



CELLULOSE THINNER (25 L) 
Sicherheitsdatenblatt  
entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschließlich Änderungsverordnung (EU) 2015/830 
 

28/11/2018 (Version: 1.0) DE (Deutsch) 6/9 
 

Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol (71-36-3) 

LD50 oral Ratte 790 mg/kg 

LD50 Dermal Kaninchen 3400 mg/kg 

LC50 Inhalation Ratte (Staub/Nebel - mg/l/4h) 8000 mg/l/4h 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen. 

Schwere Augenschädigung/-reizung : Verursacht schwere Augenreizung. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft 

Keimzell-Mutagenität : Nicht eingestuft 

Karzinogenität : Nicht eingestuft 
 

 

Reproduktionstoxizität : Nicht eingestuft 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger 
Exposition 

: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 

 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter 
Exposition 

: Nicht eingestuft 

 

Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft 
 

CELLULOSE THINNER (25 L)  

Viskosität, kinematisch < 11709,602 mm²/s 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 
Ökologie - Allgemein : Das Produkt gilt weder als schädlich für Wasserorganismen noch verursacht es langfristige 

Schäden in der Umwelt. 

Akute aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 

Chronische aquatische Toxizität : Nicht eingestuft 
 

Xylol (1330-20-7) 

LC50 Fische 1 13,5 ml/l 

EC50 Daphnia 1 7,4 ml/l 

 

Butanon; Ethylmethylketon (78-93-3) 

LC50 Fische 1 2993 mg/l 

EC50 Daphnia 1 308 mg/l 

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.3. Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.4. Mobilität im Boden 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

12.6. Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren Informationen verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Verfahren der Abfallbehandlung : Inhalt/Behälter gemäß den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen. 
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HP-Code : HP3 - ‚entzündbar‘:  
— entzündbarer flüssiger Abfall: flüssiger Abfall mit einem Flammpunkt von unter 60 °C 
oder Abfälle von Gasöl, Diesel und leichten Heizölen mit einem Flammpunkt von > 55 °C 
und ≤ 75 °C;  
— entzündbare pyrophore Flüssigkeiten und fester Abfall: fester oder flüssiger Abfall, der 
selbst in kleinen Mengen dazu neigt, sich in Berührung mit Luft innerhalb von fünf Minuten 
zu entzünden;  
— entzündbarer fester Abfall: fester Abfall, der leicht brennbar ist oder durch Reibung 
Brand verursachen oder fördern kann;  
— entzündbarer gasförmiger Abfall: gasförmiger Abfall, der an der Luft bei 20 °C und 
einem Standarddruck von 101,3 kPa entzündbar ist;  
— mit Wasser reagierender Abfall: Abfall, der bei Berührung mit Wasser gefährliche 
Mengen entzündbarer Gase abgibt;  
— sonstiger entzündbarer Abfall: entzündbare Aerosole, entzündbarer 
selbsterhitzungsfähiger Abfall, entzündbare organische Peroxide und entzündbarer 
selbstzersetzlicher Abfall. 
HP4 - ‚reizend — Hautreizung und Augenschädigung‘: Abfall, der bei Applikation 
Hautreizungen oder Augenschä digungen verursachen kann. 
HP5 - ‚Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT)/Aspirationsgefahr‘: Abfall, der nach 
einmaliger oder nach wiederholter Exposition Toxizität für ein spezifisches Zielorgan 
verursachen kann oder akute toxische Wirkungen nach Aspiration verursacht. 
HP6 - ‚akute Toxizität‘: Abfall, der nach oraler, dermaler oder Inhalationsexposition akute 
toxische Wirkungen verursachen kann. 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 
Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-Nummer 

1993 1993 Nicht geregelt 1993 1993 

14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

N.A.G. 

FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. 

Nicht geregelt ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

N.A.G. 

ENTZÜNDBARER 
FLÜSSIGER STOFF, 

N.A.G. 

Eintragung in das Beförderungspapier 

UN 1993 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
N.A.G., 3, I, (D/E) 

 

UN 1993 FLAMMABLE 
LIQUID, N.O.S., 3, I 

 

Nicht geregelt 
 

UN 1993 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
N.A.G., 3, I 

 

UN 1993 
ENTZÜNDBARER 

FLÜSSIGER STOFF, 
N.A.G., 3, I 

 

14.3. Transportgefahrenklassen 

3 3 Nicht geregelt 3 3 

   

Nicht geregelt 

  

14.4. Verpackungsgruppe 

I I Nicht geregelt I I 

14.5. Umweltgefahren 

Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 
Meeresschadstoff : Nein 

Nicht geregelt Umweltgefährlich : Nein Umweltgefährlich : Nein 

Keine zusätzlichen Informationen verfügbar 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Landtransport 

Klassifizierungscode (ADR)  : F1  

Sonderbestimmung (ADR) : 274 

Begrenzte Mengen (ADR) : 0 

Freigestellte Mengen (ADR) : E3 

Verpackungsanweisungen (ADR) : P001 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(ADR) 

: MP7, MP17  
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Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (ADR) 

: T11 

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (ADR) 

: TP1, TP27 

Tankcodierung (ADR) : L4BN 

Tanktransportfahrzeug : FL 

Beförderungskategorie (ADR) : 1 

Besondere Beförderungs-/Betriebsbestimmungen 
(ADR) 

: S2, S20 

Gefahr-Nr. (Kemlerzahl) : 33  

Orangefarbene Tafeln : 

 

Tunnelbeschränkungscode (ADR) : D/E  

Seeschiffstransport 

Sonderbestimmung (IMDG) : 274 

Verpackungsanweisungen  (IMDG) : P001 

Tankanweisungen (IMDG) : T11  

Besondere Bestimmungen für Tanks (IMDG) : TP1, TP27  

EmS-Nr. (Brand) : F-E 

EmS-Nr. (Unbeabsichtigte Freisetzung) : S-E 

Staukategorie (IMDG) : E 

Lufttransport 

Nicht geregelt 

Binnenschiffstransport 

Klassifizierungscode (ADN) : F1  

Sonderbestimmung (ADN) : 274 

Begrenzte Mengen (ADN) : 0 

Freigestellte Mengen (ADN) : E3 

Zulässige Beförderung (ADN) : T 

Erforderliche Ausrüstung (ADN) : PP, EX, A 

Belüftung (ADN) : VE01  

Anzahl blauer Kegel/Lichter (ADN) : 1 

Bahntransport 

Klassifizierungscode (RID) : F1  

Sonderbestimmung (RID) : 274 

Begrenzte Mengen (RID) : 0 

Freigestellte Mengen (RID) : E3 

Verpackungsanweisungen  (RID) : P001 

Sondervorschriften für die Zusammenpackung 
(RID) 

: MP7, MP17  

Anweisungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: T11  

Besondere Bestimmungen für Tankfahrzeuge und 
Schüttgutcontainer (RID) 

: TP1, TP27  

Tankcodierungen für RID-Tanks (RID) : L4BN 

Beförderungskategorie (RID) : 1 

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 33 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
Nicht anwendbar 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 

Gemisch 

15.1.1. EU-Verordnungen 

Folgende Verwendungsbeschränkungen (Annex XVII) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar: 
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3(b) Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeinträchtigung der 
Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8 
ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10 

CELLULOSE THINNER (25 L) - Xylol - Butanon; Ethylmethylketon - 
Butan-1-ol; n-Butanol; n-Butylalkohol - Isopropylacetat 

3(a) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden 
Gefahrenstufen oder -kategorien gemäß Anhang I der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7, 
2.8 Typen A und B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14 
Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F 

Xylol - n-Butylacetat - Butanon; Ethylmethylketon - Butan-1-ol; n-
Butanol; n-Butylalkohol - Isopropylacetat 

3. Flüssige Stoffe oder Gemische, die nach der Richtlinie 1999/45/EG 
als gefährlich gelten oder die Kriterien für eine der folgenden in Anhang 
I der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 dargelegten Gefahrenklassen 
oder -kategorien erfüllen 

Xylol - n-Butylacetat - Butanon; Ethylmethylketon - Butan-1-ol; n-
Butanol; n-Butylalkohol - Isopropylacetat 

 

Enthält keinen REACH-Kandidatenstoff 

Enthält keinen in REACH-Anhang  XIV gelisteten Stoff 

  

VOC-Gehalt : 100 % 

Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO III) 

15.1.2. Nationale Vorschriften 
 
 

Deutschland 

Verweis auf AwSV : Wassergefährdungsklasse (WGK) 1, Schwach wassergefährdend (Einstufung nach AwSV, 
Anlage 1) 

Störfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Störfall-
Verordnung) 

 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Keine stoffsicherheitsbeurteilung wurde durchgeführt 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 
 

 

 
 

 Vollständiger Wortlaut der H- und EUH-Sätze: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 

Acute Tox. 4 (Oral) Akute Toxizität (oral), Kategorie 4 

Eye Dam. 1 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 1 

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2 

Flam. Liq. 2 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2 

Flam. Liq. 3 Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 

Skin Irrit. 2 Verätzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, betäubende Wirkungen 

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung 

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. 

H315 Verursacht Hautreizungen. 

H318 Verursacht schwere Augenschäden. 

H319 Verursacht schwere Augenreizung. 

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. 

H335 Kann die Atemwege reizen. 

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
 

 
 

 

 

SDS EU (REACH Annex II) 

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit  und 

Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie für irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden 


